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zu S,?6t, IJ 

Zl. 5266/J-·NR/1990 "Dienstfreistelll.lngf:'ln bei 

den ÖBB" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Z.1l.J):-_g._q§ _.J,-l-

"Wieviele Personalvertreter gibt es derzeit bei den ÖEB 

insgesamt?" 

Bei den bBB gibt es derzeit insgesamt 2667 Personalvertreter. 

ZJ,'LFraq§ 2: 

"Wieviele Personalvertreter der ÖBB waren 1989 ganz dienst

frei gestellt?" 

Gemäß § 17 Punkt j der Personalvertretungsvorschrift waren 

bzw. sind derzeit 18 Mitglieder des Zentralausschusses und 48 

Mitglieder der PersonalausschUsse zur Gänze dienstfrei 

gestellt. 

Ziu' Frage 3..i, 

IfvHeviele Personal vertreter der ÖBB t..J'aren 1989 teilweise 

dienstfrei gestellt?" 

Gemäß § 17 Punkt 2 der Personalvertretungsvorschrift können 

Personalvertreter in dringenden Angelegenheiten (nlit Ge

nehmigung des Dienstvorstandes) auch während der Dienstzeit 

ihren Obliegenheiten nachkommen. Eine generelle teilweise 

5223/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



- 2 -

Dienstfreisteilung - z.B. in einem bestimmten Stundenausmaß -

ist fUr die AusUbung der Tätigkeiten eines Personalvertreters 

nicht vorgesehen. 

Bei Obmännern der VertrauensmännerausschUsse von Großdienst

stellen ist - aufgrund der Vielzahl und Vielfalt ihrer 

Aufgaben - eine weitgehende bzw. in einigen Fällen gänzliche 

Dienstbefreiung im Sinne der Bestimmungen des § 17 Punkt 2 

der Personalvertretungsvorschrift erforderlich. 

Im Einzelfall k6nnen die Dienststellenvorstände zeitlich 

begrenzte Dienstfreisteilungen nur dann gewähren, wenn es der 

Dienstbetrieb zuläßt. 

tiber die Anzahl der Personalvertreter, die teilweise Frei

stellungen in Anspruch genommen haben sowie das Ausmaß dieser 

Dienstbefreiungen, werden keine zentralen Aufzeichnungen 

gefUhrt. 

Zu den E~aqen 4 und 5: 

"Erfolgen diese Dienstfreistellungen unter Karenz der Be

zUge?" 

"Wenn nein zu Frage 4, welche Kosten werden trotz Dienstfrei

steilung von den ÖBB getraqen?" 

Aufgrund der Personalvertretungsvorschrift. die im wesent

lichen der Regelung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 

entspricht, werden von den ÖBB die vollen Personalkosten 

getragen. 

Zu den Fragen 6. 7 unq 8: 

"Werden Personal vertretern der ÖBB, so ferne sie nicht dienst

frei gestellt sind. besondere VergUtungen fUr ihre Tätigkeit 

in der Personalvertretung geleistet?" 

"vlenn ja zu Frage 6. welche'?" 
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"Wenn ja zu Frage 6. \,;e1chen Betrag machten diese besonderen 

Vergütungen im Jahr 1989 insgesamt aus?" 

Personalvertreter. die nicht vom Dienst freigestellt sind, 

erhalten von der ÖBB keine besonderen VergUtungen. 

Zu Frage 9: 

"Gab oder gibt es fUr Personal vertreter im Bereich des 

Kraftwagendienstes der öBB das Recht. je Beschäftigten seines 

Vertretungsbereiches pro Monat eine halbe Stunde Dienstzeit 

gutgeschrieben zu erhalten?" 

Auch im Kraftwagendienst der ÖßB werden Dienstfreisteilungen 

- wie den Personalvertretern anderer Dienstzweige - gewährt. 

FUr die Obmänner der VertrauensmännerausschUsse wurde ein 

Höchstausmaß der möglichen Freistellungen festgelegt. das 

monatlich 0,4 Stunden je Bediensteten seines Betreuungsbe

reiches nicht überschreiten darf. 

&1LF~.s...UO : 

"Gab oder gibt es in anderen Organisationsbereichen der öBB 

gleiche oder ähnliche Regelungen wie in Frage 9 dargelegt?" 

Nein. 

P 11 ~e n F :t.§..sI.ruL.LL\!JJd 1 2 : 

"Wieviele Beschäftigte der öBB (Sekretärinnen und andere) 

sind den Personalvertretungen oder der Gewerkschaft der 

Eisenbahner zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienstzugeteilt?" 

"Welche Kosten entstanden daraus den ÖBB im Jahr 1989?" 

Zur ErfUllung ihrer Aufgaben sind der Gewerkschaft der 

Eisenbahner derzeit 9 Bedienstete dienstzugeteilt. deren 

BezUge in der Höhe von rund 3,4 Mio S von der Gewerkschaft 

refundiert werden. 
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DarUberhinaus können - aufgrund einer Regelung. die in 

Analogie zu einer mit Beschluß des Ministerrates vom 19.März 

1968 erfolgten Freistellungsregelung fUr Spitzenfunktionäre 

der Gewerkschaft Bffentlicher Dienst ergangen ist - 9 Bedien

stete für die Gewerkschaft der Eisenbahner ohne Bezugsrefun

dierung dienstfrei gestellt werden. Von diesen sind jedoch 

bereits 5 als Mitglieder des Zentralausschusses bzw. eines 

Personalausschusses dienstfrei gestellt und daher in der in 

Beantwortung der Frage 2 genannten Zahl enthalten. Von den 

restlichen 4 Funktionären sind 3 als Abgeordnete zum Nationa

lrat bzw. zu einem Landtag tätig. 

Beim Zentralausschuss sowie bei den vier Personalauschüssen 

sind Verbindungsstellen (Kanzleien) eingerichtet. Bei der 

Verbindungsstelle zum Zentralausschuss sind derzeit 21 

Bedienstete. bei den Kanzleien der Personalausschüsse 15 

Bedienstete beschäftigt. 

Diese Bediensteten sind der Personalvertretung keinesfalls 

ausschließlich zur ErfUllung ihrer Aufgaben dienstzugeteilt. 

Ihre vorwiegenden Agenden bestehen in Koordinatlonstätig

keiten zwischen den Personalvertretungen und der Verwaltung, 

die im Interesse des Dienstgebers liegen. Die Kosten in der 

Höhe von 18,6 Mio S werden daher durch die Verwaltung ge

tragen. 

Zu den Fragen 13, 14 und 15: 

"Wie hoch war 1989 die Umlage nach § 23 der Personalvertre

tungsvorschrift und Wahlordnung (A 4) insgesamt?" 

"Wie hoch v-lar die Umlage nach § 23 der Personalvertretungs

vorschrift und Wahlordnung der ÖBB je Beschäftigten und Monat 

im Jahr 1989?" 

t'FUr welche Zwecke wurde die nach § 23 Personalvertretungs

vorschrift und Wahlordnung der öBB eingehobene Umlage im 

einzelnen .im Jahr 1989 verwendet?" 
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Die Regelung einer arbeitnehmerschaftlichen Vertretung der 

Bundesbahnbediensteten erfolgte durch die Personalver

tretungsvorschrift, deren Bestimmungen in wesentlichen Teilen 

den Regelungen des Bundes-Personalvertretungsgesetzes ent

sprechen. Da auch das Bundes-Personalvertretungsgesetz für 

die übrigen Bediensteten des Bundes die Einhebung einer 

Umlage zur Kostenbestreitung der Personalvertretung nicht 

vorsieht, wurde von der Einbehaltung der grundsätzlich 

vorgesehenen Umlage bislang Abstand genommen . 

. ~ll_Erarr ~...§..;. 

"Wieviele Personalvertreter gibt es im Vergleich zur ÖBB bei 

der österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung 

insgesamt'?" 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung gibt es 1008 

Personal vertreter. 

Zu den Fragen 17 und 18: 

f'Wieviele Personalvertreter der österreichischen Post- und 

Telegraphenverwaltung waren 1989 ganz dienstfrei gestellt,?" 

"Wieviele Personalvertreter der ÖPTV waren 1989 teilweise 

dienstfrei gestellt?" 

Im Jahr 1989 waren 13 Mitglieder des Zentralausschusses und 

45 Mitglieder der PersonalausschUsse zur Gänze dienstfrei 

gestellt. 

Bei großen Ämtern (z.B. Postamt 1150 Wien mit 1900 Bedienste

ten) sowie bei Ämtern, die für ein oder mehrere Bundesländer 

zuständig sind (Z.B. Postautobetriebsleitungen, Fern

meldebauämter), sind auch Obmänner von Vertrauensmänneraus

schüssen ganz oder teilweise dienstfrei gestellt. Die Zahl 

dieser freigestellten Personalvertreter beträgt etwa 20. 
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Zu q!3n fra&~.D..JLYJld 20 :_ 

"Erfolgen diese Dienstfreisteilungen unter Karenz der Be

züge?" 

"vJenn nein zu Frage 19, ""eIche Kosten Herden trotz Dienst

freisteIlung von der ÖPTV getragen'?" 

Die Freistellungen erfolgen unter Fortzahlung der BezUge. 

Z:1L9.en Fr-.Sillf9..n.....2L 22.-ll.Qd 23 :_ 

"Werden Personalvertretern der ÖPTV, soferne sie nicht 

dienstfrei gestellt sind. besondere Verglitungen für ihre 

Tätigkeit in der Personalvertretung geleistet?" 

"Wenn ja zu Frage 21, welche?" 

ItWenn ja zu Frage 21, Helchen Betrag machten diese besonderen 

Vergtitungen im Jahr 1989 insgesamt aus?" 

Personalvertreter, die nicht vom Dienst freigestellt sind, 

erhal ten von der Post- und Telegraphenven.Jal tung keine 

besonderen Vergütungen. 

Zu Frage 24: 

"Wieviele Beschäftigte der ÖPTV (Sekretärinnen und andere) 

sind den Personalvertretungen oder der Gewerkschaft der 

Postangestellten zur ErfUllung ihr~r Aufgaben dienstzuge

teilt?" 

Den provisorischen Personalvertretungskörpern sind 18 Be

dienstete als Kanzleikräfte dienstzugeteilt. Der Gewerkschaft 

der Post- und Fernmeldebediensteten werdell keine Kanzlei

kräfte zur Verfügung gestellt. 

;':;u ;Frage 2~..1_ 

"Welche Kosten entstanden daraus der ÖPTV im Jahr 19891" 
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FUr die als Kanzleikräfte dienstzugeteilten Bediensteten 

entstanden der Post- und Telegraphenverwaltung im Jahr 1989 

Personalkosten in H8he von 5 200 000,-- s. 

Wien, 

Der 
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